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^ebenfalls ift eine ^Befürchtung, bafj baS ©onnentjolz in
ben rheinifchen unb fübbeutfcljen ©ezirfen empfinbiitfjen
iffiettbewerb bem fübbeutfdjen J^olje machen wirb, coli»
ftänbig itn begrün bet. ©lögen auc| Heinere Soften beS

SJloiinenhoIjeS an ben fRtjctn fommen, eine wefentliclje
Secinfluffung beS fübbeutfd)en ©tarîtes fann baburdj
nicht herbeigeführt werben. ®ie Sage beS fübbeutfc£>en
unb rheinifchen SJtarHeS in gefclpittenen Scannen» unb
gid)tenfantï)ôljern war im aligemeinen ruhig, prompt
auSjitführenbe fpoljliften werben noch P bisherigen
greifen übernommen, wogegen für fpäter IpuauS p
liefernbe Kanthölzer nur bei Sluffditägen non 2—3 9JÎE.

baS gefinteter geliefert werben.
®ie Stimmung am fübbeutfehen ©rettermarfte war

auch wälprenb ber jüngften 3®it fetjv feft.
Ser amerifanifdje fbolzmarft liegt gleichfalls feft, be»

[onöerS für breite tßitd) -$ine Sielen unb j!)el(ow=ißiue,
roeShalb benn auch öte rheinifchen @infut)rfirmen mit er»

höhten gorberungen hierfür hetauSfommen. gür erft»
flaffige ©icfjen ameriîanifchen UrfpntngS werben gleich-
fall» non brüben höhere greife oerlangt.

(,,Ç")olj= unb ©aufadj».3eitung").

Uerss&iedenes.
©ericf)tUd)cr ©tttfdjciö. ®er frühere ®ireftor ber

SUÎôbelfabriC |iwrgen»©taruS, fperr @. ©aumamt, hatte
mit einem SÜßiener föoIjlieferunqSgefdfjäft einen Slbfd)tuh
im ©etrage oon naheju ffr. 100,000 gemacht, ohne bah
ber Kontraft bem ©erwaltungSrate oorgelegen ober com
faufmännifchen SMreftor unterzeichnet werben wäre. ®er
Serroaltungsrat erflärte beShalb ben ©ertrag als null
unb nichtig, worauf bie SBiener girma auf (Erfüllung,
bep. auf Slbnahme oott .<90 Iz in genanntem ©etrage
Wagte. ®aS gürdjer fpanbelSgeridjt hat bie Klage Soften»
fällig abgewiefen unb baS ©unbe§gerid)t hat biefeS Urteil
beftätigt.

3ur Söerwertung oon Sägereiabfälten. (Korr.)
®ie ©titteilung in gl)" gefcf)ät$ten ©latt oont 4. Slo»
rembet (übet obige 3lngetegenî)ett), erinnert an etne
ftritif, bie über bie nämliche ©ad)e oor längerer (feit
ebenfalls in ghrem gacfjblatt erfdjien unb oon einem
•öolziubuftriellen oerfafjt war. tiefer glaubte in bie

Möglicf)feit ber rentabeln Slbfalloerwertung ftarfen gweifel
legen zu müffen unb bemühte fich, ba§ (Segenteil heroor»
jufehren unb bemjenigett, ber eine rentable ©erwertung
terme, grofsen ©eid)tum in 2luSficl)t gu ftellen, soenn baS

©inbemittel nicht eine fimple Dieberei fei! — ©ielleid)t
ift ber fperr jetzt burd) bie fich «genbe ©rfenntniS int
©enterbe felbft gntereffent für bie burdjauS nicht mehr
neue ©erwertung§mögtid)feit geworben unb hat bie fpoff»
filing, ein reicher ©lann ju werben SBenn nun behauptet
wirb, bah bie ©erwertung nur bei genügenb ©faterial
«folgen (wohl richtiger „profperieren") tönne, fo muh
ünbebingt oon erfahrener Seite barauf aufmerf'fam ge=

macht werben, bah auch für Heine ©etriebe biefe Slrbeit
»erbienftbringenb ift.

©ocfjmaïé» btc giftigen Tapeten, ©ine. girma ber

rapeteninbuftrie fenbet unS folgenbe gufdjrift: Qu ber
ïageSpreffe erfcheinen fortwäljrenb zahlreiche ©rörteruugen,
tic ben am 24. ©ooember in SBien angeblicf) burd) anti»
mon» unb arfenl)altige SSanbbefpannftoffe (grüne ©eiben»
ftoffc) oerurfachten £ob beS ©anf=©ouoerneurS o. ©auffig
behartbelrt. ©ine begreifliche gurcfjt bemächtigte fid) weiter
Steife, ©o war eS unausbleiblich, bah man im allge»
meinen oon Tapeten fprad) unb fo eine ©erwed)Slung
mit ben eigentlichen tflapiertapeten heroorgerufen würbe.
®tbt eS boef) grohe Schichten ber ©eoölferung, bie bie

Söanbbefpannftoffe, alfo ©ewebe, wie fie in oorliegenbent
galle in grage fommen, weniger fennen. ®af)er ift eS

bringenb geboten, ber anfählicfj biefeS ©orfafleS heroor»
gerufenen, unbegrünbeten gurd)t oor ben ißapiertapeten
entgegen zu treten, bie geeignet wäre, ber Ijodjentmicfelten
i|3apiertapeten»gnbuftrie empfinblichen ©chaben zu oer»
urfad)en. gn ber ißapiertapeten=gnbuftrie fommen feine
arfenhaltige garben zur ©erwenbung, auch werben anti»
mon» ober arfenhaltige ©eizert, wie fie unter gemiffen
©infdjränfuugen nad) bem ©efetze in ber ïeptilinbuftrie
ertaubt finb, niemals benutzt. UnfereS SBiffenS begegnet
man aud) fehr feiten in ber £apetentecl)nif antimon|al=
tigen garben, obgleich biefe nach ^m ©efetze nicht oer»
boten finb. ©ad) bem beutfehen ©eidjigefetz oom 5. guti
1887 finb folc^e îapeten oerboten, bie in 100 cm-' mehr
als 2 SJtilligramm 3lrfen enthalten. ®iefe winzige ©îenge
Slrfen hut ber ©efetzgeber beShalb als zuläffig erflärt,
weil 3lrfen fpuremoeife fehr oiel oerbreitet ift unb eS

(eicht einmal als ©erunreinigung in fo geringen ÜJiengen
oorfommen fönnte. ©oIcEje Slrfenfpuren oermögen nun
niemals bie ©efunbheit zu fc£)äbigen, felbft wenn fie als
Slrfenwafferftoff in gasförmigem Quftanbe ober als ©taub
in bie gimmerluft gelangen unb eingeatmet werben follten.
gur ©eruhigung fann nun mitgeteilt werben, bafz in ben

Tapeten auch biefe Keinen Slrfenfpuren faft niemals ent»

halten finb. ©in Ibftäuben ber mittels eines ©ittbe»
mittels, fei eS pflanzlichen ober tierifdjen UrfprungS, auf
ber ißapiertapete befeftigten garbe ift aud) f'aum zu be=

fürchten, weSfjalb ber ©efe^geber auch biefen llmftanb
auher Sicht lieh- ©röpere ©îengeit Slrfen fönnen eigent»

lid) aud) nur bann gefährlich werben, wenn bie SBänbe

feucht fittb. ®ie Tapeten werben mit ben oerfdjieben»
artigften ©tärfefleiftern auf ber SBanb befeftigt. Sluf
feud)ten Sffiänben geht ber ©tärfefteifter leicht in faure
©ärung über unter ©ntbinbung oon Söafferftoff. ®iefer
entftehenbe äßafferftoff befinbet fich, ba ber auf ber

©üdfeite ber Tapete aufgeftrichene JHeifter baS Rapier
burchtränft, in ^ontaft mit ber arfenhaltigen garbe,
rebuziert bie arfenige Säure berfelben unb oerbinbet fich
bann mit Slrfen p bem giftigen Slrfenwafferftoff, ber
als ©aS in bie gimmerluft gelangt, ©ine Slrfenoergif»

tung burd) Slrfenwafferftoff»©ntwieflung ift alfo nur
unter anormalen ©erhältniffen möglich, b. h- wenn bie

Sßänbe feucht finb. IDabei muh aber fjeooorgehoben
werben, bah aud) Stnftricl)farben, bie auf feuchten, fetjim»

meligen SBänben haften, ebenfogut, ja oielIeic£»t nod) in
fiärferem ©Iahe Slrfenwafferftoff zu bilben oermögen,

wenn fiel) Slrfen in ihnen befinbet. gum ©cfjluffe fei
nod) bemerft, bah ängftlicf)e ©emüter bie gurd)t oor
grünen Tapeten immer nod) nid)t abgelegt haben, grüljer,
alfo oor gnfrafttreten beS ©efe^eS oon 1887, mag eS

wohl oorgefommen fein, bah ©djweinfurter ©rün oer»

wanbt würbe. ®ie je^igen grünen Tapeten finb jebod)
mit oollftänbig ha^utlofen garben auS ©eerfarbftoffen
ober mit ©emifchen oon gelben garben unb ben bef'annten

unfchäblichen blauen mineralifchen garben, wie Ultra»
marin ufw. he*geftellt.

Joh. Graber
Eisenkonstruktions -Werkstätte

Telephon Wisaterfbiar WftlfiiBser«r**3#
Best eingerichtete 1900

Spezialfabrik eiserner Formen
für dîe

Gementwaren »industrie,
— Silberne Medaille 1906 Mailand. —

ÏPfflf!es5sts«i»8«p CSBR6B8pehFfopmen °

Nr> 39 Jllustr. schweiz. Handw .-Zeitung z„Meisterblatt") 023

Jedenfalls ist eine Befürchtung, daß das Nonnenholz in
den rheinischen und süddeutschen Bezirken empfindlichen
Wettbewerb dem süddeutschen Holze machen wird, voll-
ständig unbegründet. Mögen auch kleinere Posten des
Nonnenholzes an den Rhein kommen, eine wesentliche
Beeinflussung des süddeutschen Marktes kann dadurch
nicht herbeigeführt werden. Die Lage des süddeutschen
und rheinischen Marktes in geschnittenen Tannen- und
Fichtenkanthölzern war im allgemeinen ruhig. Prompt
auszuführende Holzlisten werden noch zu bisherigen
Preisen übernommen, wogegen für später hinaus zu
liefernde Kanthölzer nur bei Aufschlägen von 2—3 Mk.
das Festmeter geliefert werden.

Die Stimmung am süddeutschen Brettermarkte war
auch während der jüngsten Zeit sehr fest.

Der amerikanische Holzmarkt liegt gleichfalls fest, be-

sunders für breite Pitch-Pine-Dielen und Aellow-Pine,
weshalb denn auch die rheinischen Einsuhrfirmen mit er-
höhten Forderungen hierfür herauskommen. Für erst-
klassige Eichen amerikanischen Ursprungs werden gleich-
falls von drüben höhere Preise verlangt.

(„Holz- und Baufach-Zeitung").

VesichltOe»?,.
Gerichtlicher Entscheid. Der frühere Direktor der

Möbelfabrik Horgen-Glarus, Herr E. Baumann, hatte
mit einem Wiener Holzlieferungsgeschäft einen Abschluß
im Betrage von nahezu Fr. 100,000 gemacht, ohne daß
der Kontrakt dem Verwaltungsrate vorgelegen oder vom
kaufmännischen Direktor unterzeichnet worden wäre. Der
Verwaltungsrat erklärte deshalb den Vertrag als null
und nichtig, worauf die Wiener Firma auf Erfüllung,
bezw. auf Abnahme von Holz in genanntem Betrage
klagte. Das Zürcher Handelsgericht hat die Klage kosten-
fällig abgewiesen und das Bundesgericht hat dieses Urteil
bestätigt.

Zur Verwertung vou Sägereiabfiilleu. (Korr.)
Die Mitteilung in Ihrem geschätzten Blatt vom 4. No-
Amber (über obige Angelegenheit), erinnert an eme
Kritik, die über die nämliche Sache vor längerer Zeit
ebenfalls in Ihrem Fachblatt erschien und von einem
Holzindustriellen verfaßt war. Dieser glaubte in die

Möglichkeit der rentabeln Abfallverwertung starken Zweifel
legen zu müssen und bemühte sich, das Gegenteil hervor-
zukehren und demjenigen, der eine rentable Verwertung
kenne, großen Reichtum in Aussicht zu stellen, wenn das
Bindemittel nicht eine simple Kleberei sei! ^ Vielleicht
ist der Herr jetzt durch die sich regende Erkenntnis im
Gewerbe selbst Interessent für die durchaus nicht mehr
neue Verwertungsmöglichkeit geworden und hat die Hoff-
biiNg, ein reicher Mann zu werden? Wenn nun behauptet
wird, daß die Verwertung nur bei genügend Material
erfolgen (wohl richtiger „prosperieren") könne, so muß
Unbedingt von erfahrener Seite darauf aufmerksam ge-
wacht werden, daß auch für kleine Betriebe diese Arbeit
verdienstbringend ist.

Nochmals die giftigen Tapeten. Eine Firma der

îapetenindustrie sendet uns folgende Zuschrift: In der
Dagespresse erscheinen fortwährend zahlreiche Erörterungen,
lue den am 24. November in Wien angeblich durch anti-
won- und arsenhaltige Wandbespannstoffe (grüne Seiden-
stosfe) verursachten Tod des Bank-Gouverneurs v. Taussig
behandeln. Eine begreifliche Furcht bemächtigte sich weiter
Kreise. So war es unausbleiblich, daß man im allge-
weinen von Tapeten sprach und so eine Verwechslung
Wh den eigentlichen Papiertapeten hervorgerufen wurde.
Gibt es doch große Schichten der Bevölkerung, die die

Wandbespannstoffe, also Gewebe, wie sie in vorliegendem
Falle in Frage kommen, weniger kennen. Daher ist es

dringend geboten, der anläßlich dieses Vorfalles hervor-
gerufenen, unbegründeten Furcht vor den Papiertapeten
entgegen zu treten, die geeignet wäre, der hochentwickelten
Papiertapeten-Jndustrie empfindlichen Schaden zu ver-
Ursachen. In der Papiertapeten-Jndustrie kommen keine

arsenhaltige Farben zur Verwendung, auch werden anti-
mon- oder arsenhaltige Beizen, wie sie unter gewissen
Einschränkungen nach dem Gesetze in der Textilindustrie
erlaubt sind, niemals benutzt. Unseres Wissens begegnet
man auch sehr selten in der Tapetentechnik antimonhal-
tigen Farben, obgleich diese nach dem Gesetze nicht ver-
boten sind. Nach dem deutschen Reichsgesetz vom 5. Juli
1887 sind solche Tapeten verboten, die in 100 ouU mehr
als 2 Milligramm Arsen enthalten. Diese winzige Menge
Arsen hat der Gesetzgeber deshalb als zulässig erklärt,
weil Arsen spurenweise sehr viel verbreitet ist und es

leicht einmal als Verunreinigung in so geringen Mengen
vorkommen könnte. Solche Arsenspuren vermögen nun
niemals die Gesundheit zu schädigen, selbst wenn sie als
Arsenwasserstoff in gasförmigem Zustande oder als Staub
in die Zimmerlust gelangen und eingeatmet werden sollten.
Zur Beruhigung kann nun mitgeteilt werden, daß in den

Tapeten auch diese kleinen Arsenspuren fast niemals ent-
halten sind. Ein Abstäuben der mittels eines Binde-
mittels, sei es pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, auf
der Papiertapete befestigten Farbe ist auch kaum zu be-

fürchten, weshalb der Gesetzgeber auch diesen llmstand
außer Acht ließ. Größere Mengen Arsen können eigent-
lich auch nur dann gefährlich werden, wenn die Wände
feucht sind. Die Tapeten werden mit den verschieden-
artigsten Stärkekleistern aus der Wand befestigt. Auf
feuchten Wänden geht der Stärkekleister leicht in saure

Gärung über unter Entbindung von Wasserstoff. Dieser
entstehende Wasserstoff befindet sich, da der auf der
Rückseite der Tapete ausgestrichene Kleister das Papier
durchtränkt, in Kontakt mit der arsenhaltigen Farbe,
reduziert die arsenige Säure derselben und verbindet sich

dann mit Arsen zu dem giftigen Arsenwasserstoff, der
als Gas in die Zimmerluft gelangt. Eine Arsenvergif-

tung durch Arsenwasserstoff-Entwicklung ist also nur
unter anormalen Verhältnissen möglich, d. h. wenn die

Wände feucht sind. Dabei muß aber hervorgehoben
werden, daß auch Anstrichfarben, die auf feuchten, schim-

meligen Wänden haften, ebensogut, ja vielleicht noch in
stärkerem Maße Arsenwasserstoff zu bilden vermögen,
wenn sich Arsen in ihnen befindet. Zum Schlüsse sei

noch bemerkt, daß ängstliche Gemüter die Furcht vor
grünen Tapeten immer noch nicht abgelegt haben. Früher,
also vor Inkrafttreten des Gesetzes von 1887, mag es

wohl vorgekommen sein, daß Schweinfurter Grün ver-
wandt wurde. Die jetzigen grünen Tapeten sind jedoch

mit vollständig harmlosen Farben aus Teerfarbstoffen
oder mit Gemischen von gelben Farben und den bekannten

unschädlichen blauen mineralischen Farben, wie Ultra-
marin usw. hergestellt.
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